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I. Ausgangspunkt	  und	  Problemaufriss	  
 
Das Doppelbestrafungsverbot bzw. der Grundsatz „ne bis in idem“1, als ältestes vom EuGH 
judiziertes Grundrecht2, ist auf verfassungsrechtlicher Ebene in Art. 4 7. ZPEMRK3 sowie 
unionsrechtlich in Art. 50 GRC 4  und Art. 54 SDÜ 5  enthalten. Aufgrund erheblicher 
Auslegungsschwierigkeiten wird dieser Grundsatz in der Lehre oft als das „verflixte 
Siebente“ bezeichnet.6 
 
Gemäß Art. 4 7. ZPEMRK darf niemand wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem 
Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen 
worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut vor Gericht gestellt oder bestraft 
werden. Dieser Grundsatz untersagt die mehrmalige Bestrafung wegen ein und derselben Tat. 
Eine Konkurrenz von verwaltungsbehördlicher und gerichtlicher Bestrafung in derselben 
Sache ist daher ebenso unzulässig wie eine zweimalige verwaltungsbehördliche Bestrafung 
oder eine zweimalige gerichtliche Bestrafung. Da Art. 4 7. ZPEMRK sogar verbietet, 
jemanden wegen derselben Tat mehrfach „vor Gericht zu stellen“, stellt bereits die 
Durchführung eines Strafverfahrens und nicht erst eine allfällige Verurteilung eine 
Konventionsverletzung dar. Art. 50 GRC geht insoweit über Art. 4 7. ZPEMRK hinaus, als 
auch eine Doppelbestrafung in mehreren Mitgliedstaaten unzulässig ist7  und damit das 
Doppelbestrafungsverbot unionsweit gilt. 8  Art. 54 SDÜ schließt eine nochmalige 
Strafverfolgung wegen derselben Tat aus, wenn diese bereits in einem anderen EU-Staat 
abgeurteilt wurde.9 
 
Sohin gilt das Verbot neuerlicher Strafverfolgung und Bestrafung in derselben Sache nach 
deren rechtkräftiger Entscheidung („ne bis in idem“).10 Fraglich ist nun, was unter „derselben 
Sache“11 zu verstehen ist. Die diesbezügliche Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts (EGMR, EuGH, VfGH und VwGH) ist uneinheitlich, äußerst kasuistisch und – 
teilweise auch in sich – widersprüchlich. Letzteres beruht vor allem auf unterschiedlichen 
Ansätzen, nämlich entweder einer Anknüpfung an den Tatbestand oder an den Sachverhalt. 
Dies führt zu Rechtsunsicherheiten bei den Normunterworfenen. Gerade für diese sollten die 
Rechtsfolgen ihres Handelns jedoch klar und vorhersehbar sein.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lateinisch; „nicht zweimal im Selben". Ursprünglich: „bis de eadem re ne sit actio“ = „zweimal sei über 
dieselbe Sache keine Klage". 
2 Vgl. Zeder, Sanktionen des EU-Beihilfenrechts, Steuerzuschläge: ne bis in idem zu Betrug?, ÖJZ 2014/81 
(495f). 
3 = Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention. 
4 = Charta der Grundrechte. 
5 = Schengener Durchführungsübereinkommen. 
6  Lewisch spricht davon, dass Art. 4 7. ZPMRK lange Zeit hindurch eine der kontroversiellsten 
Konventionsgarantien gewesen sei; vgl. Lewisch in Fuchs/Ratz, WK StPO, Vor §§ 352–363, Rz 101. 
7 Vgl. Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht11, Rz 972. 
8 Vgl. Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht6, Rz 544. 
9 Vgl. Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht6, Rz 543. 
10 Vgl. Lewisch/Fister/Weilguni, VStG2, Rz 2 zu § 30. 
11 Art. 50 GRC spricht von „derselben Straftat“, Art. 54 SDÜ von „derselben Tat“, Art. 4 7. ZPEMRK von 
„strafbaren Handlung“ bzw. „derselben Sache“. 



	   	   	   4	  

Der Grundsatz „ne bis in idem“ steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum 
Kumulationsprinzip (Bestrafung jedes Delikts), das beim Zusammentreffen von 
Verwaltungsübertretungen gilt. Und zwar in jenen Konstellationen, in denen Strafen aus 
verschiedenen Verfahren miteinander kumuliert werden. Bei der Kumulation von Strafen 
innerhalb eines Verfahrens ist „ne bis in idem“ hingegen nicht einschlägig, sondern sind 
andere Aspekte – wie die Verhältnismäßigkeit von Strafen – maßgeblich. 
 
Das Kumulationsprinzip ist in Österreich auf einfachgesetzlicher Ebene materiell-rechtlich in 
§ 22 Abs. 2 VStG und verfahrensrechtlich in § 30 Abs. 1 VStG normiert. Es besagt, dass 
jedes selbstständig verwirklichte Delikt gesondert zu bestrafen ist und einzelne Strafen 
nebeneinander zu verhängen sind.12 Dieses Prinzip gilt sowohl dann, wenn jemand durch 
mehrere selbständige Taten mehrere Verwaltungsübertretungen begangen hat 
(Realkonkurrenz) als auch in dem Fall, dass eine begangene Tat unter mehrere einander nicht 
ausschließende Strafdrohungen fällt (Idealkonkurrenz). 
 
Das Kumulationsprinzip ist einer jener Gründe, die zu einer Verletzung des 
Doppelbestrafungsverbotes führen kann und rechtspolitisch vor allem deshalb umstritten, da 
es zu unangemessen hohen Strafen führen kann. In der Literatur wird daher immer wieder 
dessen Beseitigung gefordert.13 Jüngst hat sich der EuGH in der Rechtssache Maksimovic, 
ua.14 auch mit der Verhängung unverhältnismäßig hoher Strafen beschäftigt; eine Regelung, 
die Sanktionen vorsieht, deren Zahl von der Nichteinhaltung bestimmter Verpflichtungen 
abhängt, daher das Kumulationsprinzip, für sich genommen jedoch nicht als 
unverhältnismäßig deklariert.15 

II. Geplante	  Vorgangsweise	  und	  Hypothese	  

In der Dissertation soll nun untersucht werden, inwieweit das Kumulationsprinzip dem 
verfassungsrechtlichen Doppelbestrafungsverbot entspricht. 

Die Dissertation soll im Wesentlichen in vier Teile gegliedert werden. 

Der erste Teil der Arbeit soll ein Problembewusstsein schaffen und ein paar Fälle aus dem 
Wirtschaftsverwaltungsrecht im Zusammenhang mit dem Doppelbestrafungsverbot und dem 
Kumulationsprinzip darlegen. 

An dieser Stelle soll das Dissertationsthema von der rechtspolitischen Diskussion rund um das 
Kumulationsprinzip abgegrenzt werden. Konkret geht es dort um die Verhängung 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Vgl. Raschauer in Raschauer/Wessely (Hrsg), Kommentar zum VStG2 (2016), 335. 
13 Vgl. Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht11, Rz 1084 und 1085; vgl. in diesem Sinne auch 
Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht6, Rz 541. 
14 Vgl. EuGH 12.9.2019, C-64/18, Maksimovic ua. 
15  Vgl. Gagawczuk, Strafen müssen abschreckend bleiben, Warum das Kumulationsprinzip bei 
Unternehmensstrafen repariert und nicht abgeschafft gehört, Der Standard 2019/50/02 mit Verweis auf Rn 41 
des Urteils Maksimovic ua.	  
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unverhältnismäßig hoher Strafen durch die Anwendung des Kumulationsprinzips in der 
verwaltungsstrafrechtlichen Strafbemessung. 

Der zweite Teil widmet sich dem Doppelbestrafungsverbot: 

Einleitend soll die Geschichte und der Sinn und Zweck des Doppelbestrafungsverbotes eruiert 
sowie dessen Rechtsgrundlagen beschrieben werden. 

Anschließend sollen die wichtigsten Judikate des EGMR und EuGH dargestellt und analysiert 
werden. Hervorzuheben sind hier insbesondere die EGMR-Rechtssachen Engel, Gradinger, 
Oliveira, Fischer, Zolotukhin sowie A und B. Ziel ist es, die Kernaussagen der europäischen 
Gerichtshöfe zum Doppelbestrafungsverbot herauszufiltern und gegenüberzustellen. 
Anzumerken ist, dass es sich um unterschiedliche Typen von Garantien handelt, die 
vorbehaltslos gelten oder an einen Vorbehalt geknüpft sind. Es stellt sich die Frage, wann eine 
unzulässige Doppelbestrafung vorliegt. Anhand des „Ne bis in idem“-Grundsatzes sollen 
dessen einzelne Bestandteile aufbereitet und allgemeingültige Aussagen getroffen werden. 

Nach einer Beleuchtung der wichtigsten Judikate des VfGH, soll untersucht werden, ob nach 
wie vor bzw. wieder eine Judikaturdivergenz zwischen dem EGMR und dem VfGH besteht 
und allenfalls worauf diese zurückzuführen ist. Nach einhelliger Literatur stellt der EGMR in 
seiner neueren Judikatur primär auf den Lebenssachverhalt 16  und nicht mehr auf den 
Unrechts- und Schuldgehalt des herangezogenen Deliktstypus ab, während der VfGH dieser 
Judikaturlinie nicht gefolgt ist und nach wie vor prüft, ob sich die Straftatbestände in 
wesentlichen Elementen unterscheiden. 17  Erst jüngst wurde die Linie des EGMR aber 
insoweit relativiert, als eine mehrfache Bestrafung für dasselbe Verhalten dann als zulässig 
angesehen wurde, wenn ein integriertes System vorliegt, durch das soziales Fehlverhalten 
durch mehrere Behörden für verschiedene Zwecke sanktioniert wird.18 

Anschließend sollen auch ausgewählte Judikate des VwGH dargestellt und analysiert werden. 
Ich werde mich zur Veranschaulichung bemühen, Referenzbeispiele v.a. aus dem 
Wirtschaftsverwaltungsrecht heranzuziehen. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Nach Lewisch stellte der EGMR in der Rechtssache Zolotukhin auch Erwägungen zur Überlappung des 
jeweiligen „Subsumtionsmaterials“ an und betont in seiner neuesten Rechtsprechung die Maßgeblichkeit einer 
Sachverhaltsüberlappung; vgl. Lewisch in Fuchs/Ratz, WK StPO, Vor §§ 352–363, Rz 103. 
17 Vgl. Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht11, Rz 972 und Muzak, Aktuelle grundrechtliche 
Fragen des Verwaltungsstrafrechts, ZfV 2014/810 (516); vgl. in diesem Sinne etwa auch 
Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht - Allgemeines Verwaltungsrecht4, Rz 658; Thienel/Zeleny, 
Verwaltungsverfahren20, § 22 VStG; Berka, Verfassungsrecht7, Rz 1620 und Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, 
Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts11, Rz 1563. 
18  Vgl. Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht11, Rz 972; vgl. in diesem Sinne auch 
Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht12, Rz 977 und Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht - Allgemeines 
Verwaltungsrecht4, Rz 658. 
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Der dritte Teil widmet sich dem österreichischen Spezifikum des Kumulationsprinzips: 

Einleitend soll ein Überblick über das Verwaltungsstrafrecht und allgemein über das 
Kumulationsprinzip und andere Formen der Strafbemessung19 gegeben werden. Geschichte, 
Sinn und Zweck sollen auch hier umrissen werden. 

Anschließend soll die allgemeine Definition des Kumulationsprinzips gemäß § 22 
Abs. 2 VStG und dessen verfahrensrechtliche Komponente in § 30 Abs. 1 VStG in den Blick 
genommen werden und eine Definition von Kumulation sowie die Formen des 
Kumulationsprinzips herausgearbeitet werden. 

Das nächste Unterkapitel soll sich dem Thema Konkurrenzen, die beim Zusammentreffen 
mehrerer strafbarer Handlungen in Betracht kommen, widmen. Man unterscheidet dabei die 
echten Konkurrenzen (Real- und Idealkonkurrenz) von den Scheinkonkurrenzen (Spezialität, 
Konsumtion und Subsidiarität). Diese Splittung ist essentiell, zumal sich im Laufe der Arbeit 
herausstellen könnte, dass das Kumulationsprinzip im Hinblick auf das 
Doppelbestrafungsverbot nur in bestimmten Konstellationen verfassungswidrig ist bzw. einer 
verfassungskonformen Interpretation bedarf. 

Im Rahmen der Konkurrenzlehre soll insbesondere auch Augenmerk auf das fortgesetzte 
Delikt, das der Scheinkonkurrenz  zuzurechnen ist20 bzw. einen Fall der Deliktseinheit 
darstellt 21, geworfen werden. Dieses wird in der Judikatur oft angenommen, um eine 
verfassungswidrige Doppelbestrafung zu verhindern. Zunächst soll der Begriff des 
„fortgesetzten Delikts“ vor allem anhand der Rechtsprechung des OGH und des VwGH 
definiert sowie ausgewählte Beispiele aus der Judikatur gegeben werden. Auch wird die 
Judikaturwende des VwGH – von dessen Anwendung auf reine Vorsatzdelikte auch auf 
Fahrlässigkeitsdelikte – zu analysieren sein, womit eine verfassungskonforme Interpretation 
vorgenommen und das Kumulationsprinzip zweifellos aufgeweicht wurde. Es gilt den Begriff 
der "tatbestandlichen Handlungseinheit" von dem der einfachen Tatbestandsverwirklichung 
(bei mehraktigen Delikten und Dauerdelikten) abzugrenzen. Die Rechtsprechung des VwGH 
wird dahingehend zu analysieren sein, wann dieser eine tatbestandliche Handlungseinheit 
annimmt und ob die Identität des Angriffsobjekts (nach wie vor) erforderlich ist. Schließlich 
wäre es zielführend, auch Praxisbeispiele v.a. aus dem Wirtschaftsverwaltungsrecht für 
(k)eine tatbestandliche Handlungseinheit aufzuzeigen und einen Blick auf das gerichtliche 
Strafrecht zu werfen. 

Der vierte Teil widmet sich den Kernthemen im Zusammenhang mit der Frage der Verletzung 
des Doppelbestrafungsverbotes durch das Kumulationsprinzip. An dieser Stelle soll 
untersucht werden, ob das Kumulationsprinzip vor dem Hintergrund des 
Doppelbestrafungsverbots verfassungswidrig ist bzw. einer verfassungskonformen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Wie beispielsweise das Asperationsprinzip oder das Absorptionsprinzip; siehe Tipold in Leukauf/Steininger, 
StGB Online, § 28, I. Real- und Idealkonkurrenz, Rz 4.	  
20  Vgl. Raschauer in Raschauer/Wessely, Kommentar zum VStG2 (2016), 344; Hengstschläger/Leeb, 
Verwaltungsverfahrensrecht6, Rz 771, mwN; Lewisch/Fister/Weilguni, VStG2, Rz 17 zu § 22. 
21 Vgl. Thienel/Zeleny, Verwaltungsverfahren20, § 22 VStG. 
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Interpretation bedarf und dieser auch zugänglich ist. Dabei wird insbesondere die 
Konstellation der Idealkonkurrenz in den Blick zu nehmen sein: 

Gemäß § 22 Abs. 1 VStG idgF ist – soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmen – eine Tat als Verwaltungsübertretung nur dann strafbar, wenn sie nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. § 22 
Abs. 1 VStG normiert eine generell subsidiäre verwaltungsbehördliche Strafbarkeit bzw. den 
Grundsatz der Subsidiarität des Verwaltungsstrafrechts gegenüber dem gerichtlichen 
Strafrecht. Nach den Erläuterungen soll eine Tat als Verwaltungsübertretung nur dann strafbar 
sein, wenn sie nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 22  Diese generelle Subsidiaritätsklausel für 
Verwaltungsübertretungen gegenüber gerichtlich strafbaren Handlungen ist selbst insoweit 
subsidiär, als sie abweichende materiengesetzliche Bestimmungen zulässt. Es wird zu 
untersuchen sein, ob diese Klausel „soweit die Verwaltungsvorschriften nichts anderes 
bestimmen“ im Hinblick auf Art. 4 7. ZPMRK verfassungswidrig sein könnte bzw. eine 
Verfassungswidrigkeit durch verfassungskonforme Interpretation beseitigt werden kann. Nur 
wenn die Subsidiarität generell ausgeschlossen wird, dann liegt meines Erachtens eine 
Verfassungswidrigkeit vor. 

Nach § 30 Abs. 1 VStG sind (sinngemäß) im Falle des Zusammentreffens verschiedener 
strafbarer Handlungen diese unabhängig voneinander zu verfolgen, und zwar in der Regel 
auch dann, wenn die strafbaren Handlungen durch ein und dieselbe Tat begangen worden 
sind. Nach dem Wortlaut des § 30 Abs. 1 VStG müssen die kumulativ zu verhängenden 
Strafen sohin nicht in einem Verfahren verhängt werden. Es stellt sich die Frage, ob diese 
Bestimmung in gewissen Konstellationen – insbesondere im Falle der Idealkonkurrenz – 
gegen das Doppelbestrafungsverbot verstößt und damit verfassungswidrig ist. Dies wird 
teilweise in der Literatur vertreten bzw. zumindest problematisiert.23   

Je enger zwei Verfahren in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht miteinander verwoben sind, 
desto eher wird die Idealkonkurrenz mit dem Doppelbestrafungsverbot vereinbar sein. Meines 
Erachtens kommt es – in Anbetracht der jüngsten Rechtsprechung der Höchstgerichte24 – vor 
allem darauf an, ob ein ausreichend enger Zusammenhang in inhaltlicher und zeitlicher 
Hinsicht zwischen den Verfahren gegeben ist bzw. die verschiedenen Verfahren 
komplementäre Zwecke verfolgen. 

Daraus ergibt sich die Hypothese, dass es für die Vereinbarkeit des Kumulationsprinzips mit 
dem Doppelbestrafungsverbot maßgeblich auf den inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang 
der Verfahren ankommt. Diese Hypothese soll im Zuge der Arbeit überprüft werden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Vgl. ErläutRV 2009 BlgNR 24. GP (zu BGBl I  Nr. 33/2013), zu Z 4 (§ 22 samt Überschrift), S. 20.	  
23  Siehe Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht11, Rz 1080; siehe auch Muzak, Aktuelle 
grundrechtliche Fragen des Verwaltungsstrafrechts, ZfV 2014/810 (516) und kritisch Lewisch in Fuchs/Ratz, 
WK StPO, Vor §§ 352–363, Rz 114. 
24 EGMR 15.11.2016, 24130/11, A und B gegen Norwegen; EuGH 20.3.2018, C-537/16, Garlsson Real 
Estate/ITA; EuGH 20.3.2018, C-524/16, Menci/ITA; EuGH 20.3.2018, C-596/16, Enzo di Puma/ITA; VwGH 
13.12.2019, Ra 2019/02/0020; VwGH 24.4.2018, Ro 2017/03/0016; VwGH 11.10.2017, Ra 2017/03/0020.	  
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Bei Vorliegen eines ausreichenden inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhangs und eines 
integriertes Systems, durch das soziales Fehlverhalten auf vorhersehbare und 
verhältnismäßige Weise durch mehrere Behörden für unterschiedliche Zwecke sanktioniert 
wird, können meines Erachtens auch Fälle der Idealkonkurrenz, in denen sich die einzelnen 
strafbaren Handlungen in ihren wesentlichen Elementen unterscheiden, mit Art. 4 
7. ZPEMRK vereinbar sein. Dies gilt aus meiner Sicht aber nur für Fälle, in denen zumindest 
zu einem Zeitpunkt eine parallele Verfahrensführung gegeben war. Bei erstmaliger Einleitung 
eines neuen Verfahrens nach rechtskräftigem Abschluss des alten Verfahrens wird es wohl 
meist bereits an dem Erfordernis des zeitlichen Zusammenhangs mangeln. In diesem Fall läge 
ein Verstoß gegen das Doppelbestrafungsverbot vor. Diesbezüglich kommt jedoch meines 
Erachtens eine verfassungskonforme Interpretation der Wortfolge „in der Regel“ des § 30 
Abs. 1 VStG in Betracht, in dem Sinne, dass strafbare Handlungen, die durch ein und dieselbe 
Tat begangen worden sind, nur dann unabhängig voneinander zu verfolgen sind, wenn dies 
mit dem Doppelbestrafungsverbot im Einklang steht. Andernfalls wird man eine 
stillschweigende Subsidiarität der betreffenden Verwaltungsstraftatbestände annehmen 
müssen. 

Abschließend soll auf die Probleme, Schwierigkeiten und Abgrenzungsfragen v.a. im 
Wirtschaftsverwaltungsrecht eingegangen werden. Soweit vorhersehbar, erfolgt auch ein 
Ausblick, ob weitere Veränderungen zu erwarten sind. Dabei soll auch die Umsetzung des 
Regierungsprogramms verfolgt werden. 

III. Methodik	  

Im Rahmen der Dissertation soll vor allem die Rechtsprechung des EGMR, EuGH, VfGH und 
VwGH der vergangenen Jahre gesichtet, systematisiert, aufbereitet und analysiert werden. 
Insbesondere sollen die Unterschiede in der Auslegung zwischen den Gerichthöfen 
herausgearbeitet werden. Neben der Beleuchtung der Entwicklung soll insbesondere die 
aktuelle Rechtsprechung ins Auge gefasst werden. 

Des Weiteren soll positives Recht ausgelegt werden, wobei unions- und verfassungsrechtliche 
sowie einfachgesetzlichen Bestimmungen des österreichischen Rechts analysiert werden. 
Dabei sollen die klassischen rechtswissenschaftlichen Interpretationsmethoden und die 
verfassungskonforme Interpretation der einfachgesetzlichen Rechtslage zur Anwendung 
gelangen. 

IV. Bisheriger	  Forschungsstand	  

Bis dato gibt es noch keine umfassende wissenschaftliche Aufbereitung dieser Problematik. 
Die Literatur ist großteils als veraltet anzusehen. Letzteres ist vor allem auch dem Wandel der 
Judikatur – vor allem der des EGMR – geschuldet. Die aktuelle Literatur reißt viele Fragen 
nur an, ohne diese einer vertiefenden Betrachtung zu unterziehen. 
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V. Zentrale	  Forschungsfrage	  und	  Zielsetzung	  
 
Aus dem zuvor Ausgeführten ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage: 
 
Inwieweit entspricht das Kumulationsprinzip des § 22 Abs. 2 VStG dem 
verfassungsrechtlichen Doppelbestrafungsverbot? 
 
Das Ziel dieses Dissertationsvorhabens ist es, sowohl die verfassungsrechtliche Lage im 
Hinblick auf das Doppelbestrafungsverbot als auch die einfachgesetzliche Rechtslage im 
Hinblick auf das Kumulationsprinzip darzustellen und eine allfällige Verfassungswidrigkeit 
des Kumulationsprinzips vor dem Hintergrund des Doppelbestrafungsverbotes aufzuzeigen. 
Dafür muss insbesondere auch die umfangreiche und kasuistische Judikatur der Gerichtshöfe 
aufbereitet werden. Kommt man zu dem Ergebnis, dass die österreichische Rechtslage dem 
Verfassungsrecht widerspricht, so sollen auch Lösungsmöglichkeiten, wie eine 
verfassungskonforme Interpretation oder eine Gesetzesänderung, erforscht werden. 

VI. Vorläufige	  Grobgliederung:	  
 
Abkürzungsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Einleitung 
1.1. Ausgangspunkt und Problemaufriss 

1.2. Vorgangsweise und Hypothese 
1.3. Methodik 

1.4. Bisheriger Forschungsstand 
1.5. Zentrale Forschungsfrage und Zielsetzung 

2. Problemlage: Fälle aus dem Wirtschaftsverwaltungsrecht  
3. Abgrenzung zur Verhältnismäßigkeit von Strafen 

4. Das Doppelbestrafungsverbot 
4.1. Geschichte 

4.2. Sinn und Zweck 
4.3. Rechtsgrundlagen 

4.3.1. Art. 4 7. ZPEMRK 
4.3.2. Art. 50 GRC 

4.3.3. Art. 54 SDÜ 
4.4. Judikatur des EGMR 

Darstellung und Analyse 
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4.5. Judikatur des EuGH 

Darstellung und Analyse 
4.6. Ergebnis: EGMR und EuGH  

4.7. Judikatur des VfGH 
Darstellung und Analyse 

4.8. Judikaturdivergenz zwischen dem EGMR und dem VfGH? 
4.8.1. Prozessuales, materielles oder prozessual-materielles Verständnis 

4.8.2. Anknüpfungspunkt: Sachverhalt vs. Tatbestand 
4.8.3. Entwicklung 

4.8.4. Status quo 
4.9. Judikatur des VwGH 

Darstellung und Analyse ausgewählter Beispiele aus dem 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 

4.10. Resümee 
 

5. Das Kumulationsprinzip im Verwaltungsstrafrecht 
5.1. Verwaltungsstrafrecht: Allgemeines/Charakteristika; Begriffe  

(Verwaltungsübertretung, etc.); Bemessung der Strafe 
5.2. Allgemeines zum Kumulationsprinzip (Asperations- und Absorptionsprinzip) 

5.3. Geschichte, Sinn und Zweck 
5.4. Rechtsgrundlagen 

5.4.1. § 22 VStG 
5.4.2. § 30 VStG 

5.5. Definition der Kumulation und Formen des Kumulationsprinzips 
5.6. Konkurrenzen 

5.6.1. Echte Konkurrenz: Real- und Idealkonkurrenz 
5.6.2. Scheinkonkurrenz: Spezialität, Subsidiarität, Konsumtion 

5.6.3. Fortgesetztes Delikt 
5.6.4. Sammeldelikt 

5.6.5. Dauerdelikt 
 

6. Verletzung des Doppelbestrafungsverbotes des Art. 4 7. ZPEMRK durch das 
Kumulationsprinzip? 

6.1. Verfassungsrechtliches Verbot der Doppelbestrafung 
6.2. Verfassungswidrigkeit des Kumulationsprinzips bzw. einzelner Konstellationen? 
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6.3. Verfassungskonforme Interpretation des § 22 VStG bzw. § 30 Abs. 1 VStG 
erforderlich/möglich? 

7. Überlegungen für die Praxis / Ausblick 

8. Schlusswort 
 

Literaturverzeichnis 
Judikaturverzeichnis 

VII. Arbeits-‐	  und	  Zeitplan	  
 
Bis dato - 380001 VO Juristische Methodenlehre 

- 030212 SE Seminar: „Aktuelle Rechtsfragen des Verfassungsrechts“ 
- 030442 SE Seminar aus Öffentlichem Recht – Schwerpunkt: Umweltrecht 
- Suche nach einem/r Betreuer/in 
- Themenwahl 
- Literatur- und Judikaturrecherche 
- Erstellung des Exposés 

 
WS 2020 - Seminar zur Vorstellung und Diskussion des Dissertationsvorhabens 

- Überarbeitung und Einreichung des Exposés 
- Seminar aus dem Dissertationsfach 

 
SS 2020 - Verfassen der Dissertation 
bis  - Überarbeitung und Fertigstellung der Dissertation 
WS 2021 - Einreichung der Dissertation 
 
Öffentliche Defensio 
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